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Thüringer Landtag
-Haushalt- und Finanzausschuss-

Jürgen-Fuchs-Straße 1

99096 Erfurt Chemnitz, den 02.09.2021

Sehr geehrter ,

in der Anlage übergeben wir Ihnen die gewünschte Stellungnahme des

VAV zum „Thüringer Gesetz zur Gewährleistung einer verfassungsge-

mäßen Aiimentation sowie über die Gewährung einer Anerkennungsleis-
tung für ehemalige angestellte Professoren neuen Rechts (Drucksache
7/3575)". .

Mit freundlichen Grüßen

Vorsitzender Stellv, Vorsitzender

Thüringer Landtag
Zuschrift

7/1464

ZU DrS. 7/3575
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Stellungnahme
zum Thüringer Gesetzentwurf bzw. Gesetz einer vefassungsgemäßen Alimenta-

tion sowie über die Gewährung einer Anerkennungsleistung für ehemalige an^e"

stellte Professoren neuen Rechts - Drucksache 7/3575

Die Stellungnalune bezieht sich ausschließlich auf Artikel l.

„über die Gewährung einer Anerkennungsleistung für ehemalige angestellte Professoren neu-

en Rechts" sowie den Abschnitt B „Kosten",

Grundsächlich wird das Bemühen des Thüringer Landtags und der Thüringer Landesregie-

rung zur Überwindung der diskrinümereüden Altersversorgung der Aufbauprofessoren aa

den Thürmger Universitäten und Hochschulen begrüßt

Eine Bewertung des vorliegenden Gesetzentwurfs und Gesetzes muss dabei von der Petition

und den Entscheidungen des Thüringer Landtags ausgehen, die am Ende dieser Stellung-

nähme genannt sind.

Die Behandlung der Sache ging durchgehend und ausschließlich von einer lebeüslangen Auf-

besserung der Altersversorgung der Aufbauprofessoren aus,

Der Gesetzentwurf der Laadesregienmg vom 29.06.2021, Drupksache 7/3575 sieht für Ren-

tenzahlurigen an die sog. Lücke-oder Aufbauprofessoren im Landeshaushältplan 2021 m der

Haushaltsfelle 0769 439 01 950.000 € uftd dabei 12,000 € für die betroffenen Aufbauprofesso-

ren vor< Die Fortfiihmng der Versorgung in den Jahren 2022 bis 2028 wird den dafür zur Ver-

fügung stehendea'Haushaltmittebi überlassen.

Ln Thüringer Gesetz „ einer verfassungsgemäßen Alunentation sowie Über die Gewährung

einer Anerkennungsleistimg für ehemalige angestellte Professoren neuen Rechts -Drucksache

7/3575- wird im Artikel l in den § l bis § 6 die Altersversorgung der Aufbauprofessoren be-

handelt.

Dabei wuxl un § 2 eme Einmalzahlung von 12.000 € festgelegt.

Außerdem wird im § 3, Abs. 3 eme Berücksichtigung der Hmterbliebenen ausgeschlossea imd

im § 6 das o,g< Gesetz mit Ablauf des 31. Dezembers 2022 außer Kraft gesetzt.

Eine mögliche Fortsetzung der Versorgung in den Jahren 2022 bis 2028, wie in dem o.g.

Entwurf Abschnitt B „Kosten" aufgeführt, wird im Gesetz nicht erwähnt.

Abschließende Bewertung

Es ist zu begrüßen, dass mit der Embrmgung. des „Gesetzes über die Anerkennung der Auf-

bau" und Lebensieistung von ehemals angestellten Professoren neuen Rechts" der erste Schritt

zur Realisierung des Beschlusses des Thüringer Landtags vom 15.12.2020 und des Petitions"
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ausschusses vom März 202} (15. Sitzung) unternommen wird^ nämlich di& Auszahlun^ der

im Landeshaushalt för 2021 veranschlagten anteiligen finanziellen Leistungen von insgesamt

950,000 € rechtlicfa zu ermöglicben, Wir empfehlen daher dessen Annahme .gruadsätzUch.

Nicht berücksichtigt ist im vorliegenden Gesetz allerdings die vom Landtag beschlossene

Verpflichtungsermächtigung, bis zum Jahre 2028 insgesamt 4,2 Mio, Büro auszubringeü, wie

es m den oben genamiten Beschlüssen ausdrücklich festgeschrieben ist. Dies ist deshalb von

erheblicher Bedeutmig, weil das Gesetz mit Ende des Jahres 2022 außer Kraft treten soll.

Wir gehen davon aus, dass der im Abschnitt B „Kosten" enthaltene Passus (Zitat) „Weitere

.Geldleistimgen an die Anfragsberechdgten bedürfen einer Mlttelbereitstelluüg im Landes-

haushält 2022 und ggf. in den Folgejahren. Das Verfahren zur Auszahlung wäre dann entspre-

chend der Zuordnung der Mittel im Landeshaushaltplan zu regeln. „„. Ein weiterer Antrag

wäre nicht erforderlich" (Ende des Zitats). ^^^^ ß^^U'^^l^ (K^cA^^ -^r^

Aus der Sicht des VAV sollte diese Absichtserklärung direkt in dea Gesetzestext emgearbeitet

und im Haushalfplan 2022 berücksichtigt werden. Damit würde auch der vom Petitionsaus"

schufis vom März 2021 nochmals ausdrücklich getroffenen Aussage Reclmung getragen, die

jahrelange massive Benachteiligung der Thürmger Hochschullehrer neuen Rechts 30 Jahre

nach der iriedlichen Revolution zu beenden.

Die^e Stelluftg&ahme faßt ^uf folgenden Dokumenten:

l. Petition (Az.: E-179/19)"Altersversorgung fuchtverbeamteter Hochschullehrer neuen

Rechts im Freistaat Thüringen" eingereicht am 15,04,2019

2. Anhörung zur Petition „Altersversorgung nichtverbeamteter Hochschullehrer neuen Rechts

(sog, Aufbau-bzw. Lückeprofessoren)" Im Landtag Thüriagens am 29,08,2019 (Az,: E-

179/19)
3. Schreiben des Thüringer Landtags vom 08.10,2019 an den VAV zur ab-

schließenden Behandlung der Petition in der 72. Sitzung am 30.09.2019

4, Antrag der Fraktionen DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90 DIE ORÜNEN im Thüringer
Landtag (7.Wahlpedode) an den Petitionsausschuss vom 23,03^2021 „Verbesserung der

Rentenzahhmgen der sogenannten Lücke- oder Aufbauprofessoren"

5. Beschluss des Thüringer Landtags vom 15.12.2020 über das Thüringer Gesetz zur

Feststellung des Landeshaushaltplanes fiir das Hausbaltjabr 2021 (Drucksache 7/1498)

Seite 48, unter 4 Personalausgaben 439 01 138, Ausgaben zur Verbesserung der Renten-

Zahlungen .an die sog, „Lücke- Oder Anfbauprofessoren" für das Jahr 2021 950.000 €

und einer Verpflichtungsermachtigung für die Jahre 2022 bis 2028 mit 4.225.000 €

( s. Anlage l),

Chemnitz, den 01.09.2021

Vorsitzender Stellv. Vorsitzender



Thüringer Landtag
7. Wahlperiode zu Drucksache 7/1498
15.12.2020

Drucksache 7/^a^^O
Beschlussempfehiung
des Haushalte" und FSnanzausschusses
zu dem Geseteentwurf der tandesregierung
- Drucksache 7/1498 "
Thüringer Gesetz über die Feststellung des LandeshaushaltspBans

-)

Ausgaben

HGr. 4: Peisonalausgaben

439 01138 Ausgaben zur Verbesssrung der Rentenzahtungen an die

neu sog. „Ui ck&-odwAufS»auprofi&ssoren"

VeipflichtunsaermScfsägung:

davon fällig:
2021
bisher
EUR
0
Aflshr
(-)Weniger

EUR

2021 im Jahr 2021
neu
EUR
4.22SJOOO
2022 bis zu 0 355.000 855.000
2023 bis zu 0 760.Ö&0 760.000
2024 bts ZU 0<65.QOO S65.000
2025 bis zu 0 575.000 575.000
2026 bis zu 0 600.080 500.000
2627 bis zu 0 450.000 450.000
2028 Öls ZU Ö 420.000 420,000.

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.


